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gemäß den Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkas-

sen über die Früherkennung von Krebserkrankungen (Krebsfrüherkennungs-

Richtlinien – KFU-R) vom 15. November 2008 und der Anlage 9.2 der Bun-

desmantelverträge (BMV-Ä/EKV)  vom 1. Januar 2009.

Für die Ausschreibung ist der jeweils aktuelle Stand der KFU-R, der Anlage 

9.2 BMV-Ä/EKV und des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) maß-

gebend.

Präambel
Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat zum 1. Januar 2004 

in dem Abschnitt B Nr. 4 der KFU-R ein Programm zur Früherkennung von 

Brustkrebs durch Mammographie-Screening eingeführt. Die weitere Ausge-

staltung wurde in der Anlage 9.2. BMV-Ä/EKV festgelegt. 

Ziel des Programms zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammogra-

phie-Screening ist die deutliche Senkung der Brustkrebssterblichkeit in der 

anspruchsberechtigten Bevölkerungsgruppe (Frauen ab dem Alter von 50 

Jahren bis zum Ende des 70. Lebensjahres). Gleichzeitig sollen die Belastun-

gen, die mit einem Mammographie-Screening verbunden sein können, mini

miert werden. 

Das Programm ist in regionale Versorgungsprogramme gegliedert, das für 

Hessen die Grenzen des Bundeslandes Hessen und damit das Gebiet der 

Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV Hessen) umfasst. Ein regionales 

Versorgungsprogramm ist wiederum in regionale Screening-Einheiten unter

gliedert, für die sog. Programmverantwortliche Ärzte Versorgungsaufträge 

erhalten können.

Gem. § 3 Abs. 2 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV kann ein Versorgungsauftrag 

auch von zwei Programmverantwortlichen Ärzten, die in einer Berufsaus-

übungsgemeinschaft tätig sind, übernommen werden. 

Der Versorgungsauftrag für die Screening-Einheit 1 wurde erstmals 2005 an 

die Programmverantwortlichen Ärzte Dr. med. Anne Brunier und Dr. med. 

Armin Dick vergeben.

Für die Screening-Einheit 1 wird zum 1. Januar 2010 ein/e Nachfolger/in für 
die Programmverantwortliche Ärztin Dr. Anne Brunier gesucht. Die Berufs-
ausübungsgemeinschaft wird zwischen dem/der Bewerber/in und dem bis
herigen Programmverantwortlichen Arzt Dr. Armin Dick geschlossen.

1.	 Verfahren der Ausschreibung
Die KV Hessen führt  für die Nachfolge von Dr. Anne Brunier ein öffentliches 

Ausschreibungsverfahren für den Versorgungsauftrag der Screening-Einheit 1 

durch.

Das Verfahren verläuft zweistufig (§ 4 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV):

1.	 Bei Erfüllung der Voraussetzungen für eine Bewerbung nach § 5 Abs. 1 

der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV erhält der Bewerber Ausschreibungsunter-

lagen zugesandt, die er bis 2. November 2009, 12:00 Uhr, bei der KV 

Hessen in Wiesbaden einreicht. 

2. 	 Gem. § 4 Abs. 2 c der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV kann die KV Hessen im 

Einvernehmen mit den Verbänden der hessischen Krankenkassen nach 

pflichtgemäßem Ermessen innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 

der Bewerbungen eine Genehmigung (unter Auflagen) zur Übernahme 

des Versorgungsauftrages erteilen. 

Ein Konzept zur Organisation des Versorgungsauftrages nach § 4 Abs. 2 b ) 

i.V.m. § 5 Abs. 2 b) und c) Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV ist entbehrlich, sofern die 

Voraussetzungen an die Verfügbarkeit und Qualifikation der im Rahmen des 

Versorgungsauftrages kooperierenden Ärzte und radiologischen Fachkräfte 

in der jeweiligen Screening-Einheit sowie die sachlichen Voraussetzungen 

zur Praxisausstattung und apparativer Ausstattung bereits durch die in der 

jeweiligen Screening-Einheit tätigen Programmverantwortlichen Ärzte er-

füllt und nachgewiesen wurden. Der Bewerber muss detaillierte Angaben zu 

den persönlichen Voraussetzungen gem. § 5 Abs. 2 a) Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV 

machen.

Im Fall der Nachfolge eines/r Programmverantwortlichen Arztes/Ärztin ist 

Entscheidungsgrundlage die persönliche Qualifikation der Bewerber und 

deren zeitliche Verfügbarkeit zur Erfüllung des Versorgungsauftrages. Bei 

mehreren gleich geeigneten Bewerbern, die einen Versorgungsauftrag 

übernehmen wollen, ist ausschlaggebend, ob und wie sich der Bewerber in 

den schon vorhandenen Versorgungsauftrag mit dem jetzigen Programm-

verantwortlichen in einer Berufsausübungsgemeinschaft einbinden lässt.

Die Genehmigung für die Übernahme des Versorgungsauftrages durch den 

Programmverantwortlichen Arzt wird dem ausgewählten Bewerber durch 

die KV Hessen und im Einvernehmen mit den hessischen Krankenkassen 

erteilt.

2.	 Versorgungsauftrag / Screening-Einheiten
Für die folgende Screening-Einheit wird der Versorgungsauftrag ausge-

schrieben:

Screening-Einheit 1
Landkreis Bergstraße

Odenwaldkreis

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Darmstadt Stadt

Landkreis Groß-Gerau

Programmverantwortlicher Arzt: PD Dr. Armin Dick.

Die Einteilung aller Screening-Einheiten in Hessen wurde bereits im Septem-

ber-Heft 2004 des Hessischen Ärzteblattes veröffentlicht.

Die Screening-Einheit umfasst vier Mammographie-Einheiten in analoger 

Technik, in denen die Mammographien durchgeführt werden, sowie eine 

oder mehrere Einheiten zur Abklärungsdiagnostik.

3.	 Inhalt des Versorgungsauftrages
Der Versorgungsauftrag umfasst die notwendige ärztliche Behandlung und 

Betreuung der Frauen einschließlich Aufklärung und Information sowie die 

übergreifende Versorgungsorganisation und -steuerung. Er ist umfassend 

und vollständig zu erfüllen. 

Einzelheiten des Versorgungsauftrages ergeben sich aus Abschnitt B Nr. 4 i 

der KFU-R bzw. § 3 Absatz 3 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV (die folgenden §-An-

gaben beziehen sich auf die Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV):

1. 	 Kooperation mit der Zentralen Stelle, der Kooperationsgemeinschaft und 

dem Referenzzentrum (§ 7)

2. 	 Überprüfung des Anspruchs der Frau auf Teilnahme am Früherkennungs

programm vor Erstellung der Screening-Mammographieaufnahmen (§ 8)

3. 	 Erstellung der Screening-Mammographieaufnahmen (§ 9)

4. 	 Organisation und Durchführung der Befundung der Screening-Mammo-

graphieaufnahmen (§ 10)

5. 	 Durchführung der Konsensuskonferenz (§ 11)

Öffentliche Ausschreibung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen: 
Vergabe eines Versorgungsauftrages an eine(n) zweite(n) Programmverantwortliche(n) Vertragsärztin 
oder Vertragsarzt für die Screening-Einheit 1 in Hessen im Rahmen des Programms zur Früherkennung 
von Brustkrebs durch Mammographie-Screening
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6. 	 Durchführung der Abklärungsdiagnostik (§ 12)

7. 	 Durchführung der multidisziplinären Fallkonferenzen (§ 13)

8. 	 Ergänzende ärztliche Aufklärung (§ 14)

9. 	 Organisation und Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen 

(§ 15).

4.	 Ablauf der Versorgungsschritte
Zu Inhalt und Ablauf der einzelnen Versorgungsschritte ist aus Sicht des 

Programmverantwortlichen Arztes folgendes festzuhalten:

Über die Zentrale Stelle erhalten die anspruchsberechtigten Frauen einen 

Termin in einer bestimmten Mammographie-Einheit. Grundsätzlich soll die 

in der Einladung genannte Mammographie-Einheit aufgesucht werden. Ab-

weichungen hiervon sind nur in Abstimmung mit der Zentralen Stelle mög-

lich. In der Mammographie-Einheit ist zunächst zu klären, ob die Frau das 

Merkblatt zum Früherkennungsprogramm (siehe Anlage IV der KFU-R) über 

die Zentrale Stelle erhalten hat und ob aufgrund des standardisierten Frage

bogens zur Anamnese (Anlage V der KFU-R) ein Leistungsanspruch der Frau 

besteht. Auf Verlangen wird die Frau zusätzlich über Strahlen- und Daten-

schutz im Rahmen des Screening-Programms informiert. Die Mammographie-

Aufnahme wird unter verantwortlicher Leitung des programmverantwort

lichen Arztes von einer radiologischen Fachkraft erstellt. Der Programmver-

antwortliche Arzt organisiert die Doppelbefundung der Aufnahmen gem. § 10 

der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV, führt die Ergebnisse der Doppelbefundung zu-

sammen und leitet ggf. eine zusätzliche Befundung im Rahmen der Konsen-

suskonferenz nach § 11 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV ein. Diese Konsensus-

konferenzen sollen in der Regel mindestens einmal pro Woche zusammen 

mit den beiden Ärzten, die die Doppelbefundung vorgenommen haben, statt

finden. Frauen mit weiterhin auffälligen Befunden werden zur Abklärungs-

diagnostik nach § 12 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV eingeladen. Der Programm-

verantwortliche Arzt ist verpflichtet, in der Regel mindestens einmal in der 

Woche eine Sprechstunde zur Abklärungsdiagnostik durchzuführen. Falls 

erforderlich veranlasst der Programmverantwortliche Arzt die Durchführung 

einer MRT-Untersuchung, eine Stanzbiopsie unter Röntgenkontrolle sowie 

ggf. die histopathologische Untersuchung der durch Biopsie gewonnenen 

Präparate. Bleibt der Verdacht auf eine maligne Erkrankung der Brust beste-

hen, ruft der Programmverantwortliche Arzt in der Regel mindestens einmal 

in der Woche eine prä- und eine postoperative Fallkonferenz nach § 13 der 

Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV ein. Teilnehmer sind u.a. auch der künftige Opera-

teur sowie die mit ihm zusammen tätigen Radiologen und Pathologen und 

eine radiologische Fachkraft.

Die Qualitätssicherung bezieht sich auf die gesamte Versorgungskette des 

Programms und betrifft die fachliche Qualifikation aller beteiligten Ärzte 

und radiologischen Fachkräfte, die organisatorischen und technischen As

pekte sowie die Evaluierung des gesamten Programms. Zu den Aufgaben 

der Programmverantwortlichen Ärzte im Bereich der Qualitätssicherung ge

hören u.a.:

Pflicht zur Übermittlung der Daten (§ 7 i.V. mit Anhang 9 der Anlage 9.2 •	

BMV-Ä/EKV) und zwar im Rahmen des Einladungswesens, der ärztlichen 

Untersuchung, der Qualitätssicherung (diagnostische Bildqualität, Be-

urteilung der Fallsammlung, Selbstüberprüfung) und der Evaluation.

Dokumentation gem. Anlage VI der KFU-R (Erstellung und Befundung •	

der Mammographie-Aufnahmen und Teilschritte der Abklärungsdiag-

nostik) 

Dokumentation der Konferenzen (gem. Anhang 1 der Anlage 9.2 BMV-Ä/•	

EKV)

Nachweise der fachlichen Befähigung gem. Abschnitt E der Anlage 9.2 •	

BMV-Ä/EKV, soweit von den programmverantwortlichen Ärzten selbst 

gegenüber der KV Hessen vorzulegen. (Kooperierende Ärzte müssen 

den Nachweis selbst führen.)

Nachweise der Voraussetzungen der technischen Qualitätssicherung •	

gem. Abschnitt H der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV

Teilnahme an den Verfahren zur Selbstüberprüfung gem. § 15 Abs. 2 der •	

Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV.

5.	 Kooperation
Die Leistungen des Versorgungsauftrages können nach dem Stand der medi

zinischen Erkenntnisse nur in Kooperation mit anderen an der vertragsärzt-

lichen Versorgung teilnehmenden Ärzten erbracht werden. Hierzu zählen:

Befundende Ärzte mit einer Genehmigung nach § 25 der Anlage 9.2 •	

BMV-Ä/EKV, die eine konsiliarische Befundung der Mammographie-

Aufnahmen vornehmen und ggf. an den gemeinsamen Konsensuskon-

ferenzen teilnehmen.

Ärzte nach § 27 Abs. 3 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV, die auf Veranlassung •	

des Programmverantwortlichen Arztes im Rahmen der Abklärungsdiag

nostik die Biopsie(n) unter Röntgenkontrolle durchführen. 

Pathologen nach § 28 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV, die die Beurteilung •	

der histopathologischen Präparate im Rahmen der Abklärungsdiagnos-

tik durchführen.

Der Programmverantwortliche Arzt sollte auch mit angestellten Kranken-

hausärzten kooperieren, die nach § 13 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV an den 

prä- und postoperativen multidisziplinären Fallkonferenzen teilnehmen und 

eine Ermächtigung zur Erbringung von Leistungen zur Teilnahme an den 

multidisziplinären Fallkonferenzen erhalten können, wenn die Voraussetzun

gen nach § 29 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV erfüllt und nachgewiesen sind.

6.	 Radiologische Fachkräfte
Der Programmverantwortliche Arzt kann radiologische Fachkräfte nur dann 

im Screening-Programm einsetzen, wenn sie die Voraussetzungen des § 24 

Abs. 2 der Anlage 9.2. BMV-Ä/EKV erfüllen.

7.	 Abrechnung / Vergütung
Gem. § 3 Abs. 4 der Anlage 9.2. BMV-Ä/EKV müssen die Voraussetzungen 

zur Ausführung und Abrechnung der Leistungen des Einheitlichen Bewertungs

maßstabes (EBM), die dem Versorgungsauftrag jeweils zugeordnet sind 

(EBM-Nrn. 01750, 01752, 01753, 01754), von den Programmverantwortlichen 

Ärzten erfüllt und die Leistungen bei entsprechender Indikationsstellung 

persönlich durchgeführt werden. Davon ausgenommen sind Leistungen, die 

nach diesem Vertrag von den Programmverantwortlichen Ärzten veranlasst 

werden können bzw. müssen. 

Der Programmverantwortliche Arzt kann die Befundung von Screening-

Mammographieaufnahmen (§ 18) sowie die Durchführung von Stanzbiopsien 

unter Röntgenkontrolle (§ 19) und muss die Durchführung von histopatho-

logischen Untersuchungen (§ 20) an andere am Screening-Programm teil-

nehmende Ärzte, denen eine entsprechende Genehmigung (§ 16 der Anlage 

9.2. BMV-Ä/EKV) erteilt worden ist, übertragen. 

Die Screening-Mammographieaufnahmen werden durch eine radiologische 

Fachkraft unter verantwortlicher Leitung eines Programmverantwortlichen 

Arztes erstellt (§ 9 Abs. 1 der Anlage 9.2. BMV-Ä/EKV). Der Programmver-

antwortliche Arzt muss jederzeit erreichbar und ggf. in angemessener Zeit 

vor Ort sein.

Der Programmverantwortliche Arzt kann an der Doppelbefundung teilneh-

men. In diesem Fall übernimmt sein Partner in der Berufsausübungsgemein-

schaft gem. § 3 Abs. 2 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV den Versorgungsauftrag 

(§ 10 Abs. 2 c der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV).

Abrechnung
Die Programmverantwortlichen Ärzte sowie andere Ärzte, die Leistungen im 

Rahmen des Screenings erbringen, rechnen die Screening-Leistungen je-
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weils über ihre lebenslange Arztnummer (LANR) sowie eine eigene Betriebs-

stättennummer (BSNR) mit der KV Hessen ab. 

Punktwert
Die Höhe des Punktwertes richtet sich nach den jeweils gültigen Bestimmun

gen des EBM sowie dem jeweils gültigen Honorarvertrag der KV Hessen.

Die Programmverantwortlichen Ärzte haben durch die Bereitstellung entspre

chender Kapazitäten dafür zu sorgen, dass alle Frauen der Zielgruppe innerhalb 

des Zwei-Jahres-Zyklus mindestens einmal eingeladen werden können.

Die Vergütung der EBM-Ziffern 01750 bis 01759 erfolgt extrabudgetär. Die 

Vergütung mindert sich um 10 Prozent zur Finanzierung der sog. Overhead-

Kosten im Rahmen der KFU-R (u.a. für die Kooperationsgemeinschaft und 

die Referenzzentren). 

Auf die abgerechneten Leistungen werden die satzungsgemäßen Umlagen 

und Verwaltungskosten der KV Hessen erhoben.

8.	 Bewerber
Um einen Versorgungsauftrag bewerben können sich an der vertragsärzt

lichen Versorgung teilnehmende Fachärzte für Diagnostische Radiologie 

sowie Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 

Für die Übernahme des Versorgungsauftrages kann sich eine Ärztin/ein Arzt 

bewerben, die mit dem jetzigen Programmverantwortlichen in einer Berufs-

ausübungsgemeinschaft tätig sein wird. 

Dabei ist zu beachten, dass die Ärztin/der Arzt die Voraussetzungen für die 

Übernahme des Versorgungsauftrages als Programmverantwortliche/r 

Arzt/Ärztin zu erfüllen hat und dafür eine Genehmigung benötigt.

Hinweis: Für die Berufsausübungsgemeinschaft ist die jeweils aktuelle Be-

rufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen sowie die Zulassungsver-

ordnung für Vertragsärzte maßgeblich.

9.	 Bewerbungsvoraussetzungen
Wenn Sie sich als Programmverantwortlicher Arzt um den Versorgungsauf-

trag in der Screening-Einheit 1 als Nachfolger für Dr. Anne Brunier bewerben 

wollen, so erhalten Sie von uns die Bewerbungsunterlagen, wenn Sie die 

folgenden Voraussetzungen gem. § 5 Abs. 1 der Anlage 9.2. BMV-Ä/EKV 

erfüllen und bis zum 1. Oktober 2009 gegenüber der KV Hessen vollständig 

nachweisen:

Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung ,Diagnostische Ra-•	

diologie‘ oder ‚Frauenheilkunde und Geburtshilfe‘ 

Die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde nach § 18a Abs. 1 •	

und 2 Röntgenverordnung

Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen zur Ausführung und Abrech-•	

nung von Leistungen der ,kurativen‘ Mammographie gemäß der Verein-

barung zur Strahlendiagnostik und -therapie nach § 135 Abs. 2 SGB V

Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen zur Ausführung und Abrech-•	

nung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik der Mamma gemäß der 

Ultraschall-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V.

Sollten Sie diese Voraussetzungen bereits gegenüber der KV Hessen nach-

gewiesen haben, so ist ein erneuter Nachweis nicht erforderlich. Die Bewer-

bungsunterlagen werden Ihnen dennoch nur auf Ihren Antrag hin zuge-

schickt.

10.	 Genehmigungsverfahren
10.1	 Bewerbung und Konzept
Sie haben bis zum 2. November 2009, 12:00 Uhr, Zeit, Ihre Bewerbungsunter

lagen für die Screening-Einheit 1 bei der KV Hessen einzureichen. 

Ihre Bewerbungsunterlagen müssen nach § 5 Abs. 2 der Anlage 9.2. BMV-Ä/

EKV detaillierte Angaben zu Ihren persönlichen Voraussetzungen enthalten, 

insbesondere: 

Teilnahme an dem multidisziplinären Kurs zur Einführung in das Früher-•	

kennungsprogramm gemäß Anhang 2 Nr. 1

Ggf. Tätigkeit im Rahmen des Früherkennungsprogramms•	

Ggf. bereits vorliegende Nachweise gem. § 5 Abs. 5 der Anlage 9.2 •	

BMV-Ä/EKV.

10.2	Genehmigung unter Auflagen
Nach Prüfung der eingereichten Bewerbungsunterlagen kann die KV Hessen 

im Einvernehmen mit den Krankenkassenverbänden in Hessen eine Genehmi

gung zur Durchführung des Versorgungsauftrages erteilen, die mit Auflagen 

verbunden sein wird. Diese Auflagen sind innerhalb von neun Monaten nach 

Erteilung der Genehmigung und vor dem Beginn der Übernahme des Versor-

gungsauftrages zu erfüllen und nachzuweisen. Werden die Voraussetzungen 

nach § 5 Abs. 5 der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV nicht innerhalb eines Zeitraums 

von neun Monaten nach Erteilung der Genehmigung und vor dem Beginn der 

Übernahme des Versorgungsauftrages erfüllt und nachgewiesen, wird die 

Genehmigung widerrufen. Beruht das Nichterfüllen der Voraussetzungen 

auf Gründen, die der Genehmigungsinhaber nicht selber zu vertreten hat, 

verlängert sich die Frist zur Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen 

auf Antrag um einen weiteren Monat. 

Zu den Auflagen zählen gem. § 5 Abs. 5 der Anlage 9.2. BMV-Ä/EKV:

Zulassung gemäß § 25 RöV zur Durchführung der Röntgenuntersuchungen 1)	

Fachliche Befähigung zur Erstellung und Befundung von Screening-2)	

Mammographieaufnahmen (§ 24 Abs. 1 und 2)

Fachliche Befähigung zur Ultraschalldiagnostik (§ 26 Abs. 1)3)	

Fachliche Befähigung zur Biopsie unter Ultraschallkontrolle (§ 27 Abs. 1)4)	

Teilnahme an dem Fortbildungskurs für Programmverantwortliche Ärz-5)	

te gemäß Anhang 2 Nr. 2. Dieser Kurs muss zusammen mit den vorge-

schriebenen Kursen nach Ziffern 2 bis 4 innerhalb von sechs Monaten 

vor Aufnahme der Tätigkeit in dem Referenzzentrum nach Ziffer 8 absol-

viert sein. 

Tätigkeit über mindestens 160 Stunden an 20 Arbeitstagen in einem 6)	

Referenzzentrum (§ 6 Abs. 2). Die Tätigkeit kann in zwei Blöcke aufge-

teilt werden und muss insbesondere umfassen:

Teilnahme an den Konsensuskonferenzen––

Teilnahme an den Sprechstunden zur Abklärungsdiagnostik––

Teilnahme an den multidisziplinären Fallkonferenzen––

Selbstständige Beurteilung der Screening-Mammographieaufnahmen ––

von mindestens 3.000 Frauen unter Anleitung durch den Leiter ei-

nes Referenzzentrums.

Zusätzlich wird der Programmverantwortliche Arzt in den ersten drei Mona-

ten nach Aufnahme der Tätigkeit durch den Leiter des Referenzzentrums 

spezifisch betreut (§ 5 Abs. 5 i der Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV).

Die Genehmigung für die Übernahme eines Versorgungsauftrages wird un-

befristet erteilt. 

11.	 Bewerbungsfristen und Anschrift
Diese Ausschreibung erfolgt im September-Heft des Hessischen Ärzteblat-

tes. Interessierte Ärzte haben bis 1. Oktober 2009 die Möglichkeit, Bewer-

bungsunterlagen anzufordern. Vollständige Bewerbungen incl. des Konzeptes 

müssen schriftlich in einem geschlossenen Umschlag bis zum 2. November 
2009, 12:00 Uhr, bei der 

Kassenärztlichen Vereinigung Hessen

Projektstelle Mammographie-Screening

Stichwort: Ausschreibung MSP

Abraham-Lincoln-Straße 36, 65189 Wiesbaden

eingereicht werden. Nach diesem Zeitpunkt können keine Bewerbungen 

mehr angenommen werden.
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Folgende Vertragsarztsitze werden nach § 103 Abs. 4 SGB V zur Besetzung 

ausgeschrieben. Die Zulassung des Vertragsarztes/der Vertragsärztin endet 

und soll durch einen Praxisnachfolger fortgeführt werden:

Planungsbereich Darmstadt-Stadt

Darmstadt	 Kinder- und Jugendlichen-Psycho-

	 therapeutin/Kinder- und Jugendlichen-

	 Psychotherapeut

Planungsbereich Landkreis Bergstraße

Heppenheim	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

Planungsbereich Landkreis Darmstadt-Dieburg

Münster	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

	 (mit angestelltem Arzt)

Planungsbereich Landkreis Groß-Gerau

Rüsselsheim	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

Riedstadt	 Internistin/Internist – fachärztlich –

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Darmstadt, Wilhelminenplatz 7, 64283 Darmstadt zu senden.

Planungsbereich Frankfurt am Main

Frankfurt am Main-Sachsenhausen	 Frauenärztin/Frauenarzt

Frankfurt am Main	 Internistin/Internist – fachärztlich –

Frankfurt am Main-Bornheim	 Internistin/Internist – fachärztlich –

	 (MVZ-Anteil)

Planungsbereich Hochtaunuskreis

Kronberg	 Frauenärztin/Frauenarzt

Planungsbereich Main-Taunus-Kreis

Main-Taunus-Kreis	 Orthopädin/Orthopäde

	 (Hälftiger Versorgungsauftrag, 

	 überörtlicher Berufsausübungs-

	 gemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Main-Kinzig-Kreis

Hanau	 Psychologische Psychotherapeutin/

	 Psychologischer Psychotherapeut

Planungsbereich Landkreis Offenbach

Landkreis Offenbach	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

	 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Landesstelle, Kaufmännische Geschäftsführung, Niederlassungsberatung/

Bedarfsplanung, Georg-Voigt-Straße 15, 60325 Frankfurt zu senden.

Planungsbereich Wetteraukreis

Bad Nauheim	 Augenärztin/Augenarzt

Bad Nauheim	 Psychologische Psychotherapeutin/

	 Psychologischer Psychotherapeut

Planungsbereich Landkreis Marburg-Biedenkopf

Steffenberg	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

	 (Gemeinschaftspraxisanteil)

Biedenkopf	 Frauenärztin/Frauenarzt

	 (Gemeinschaftspraxisanteil)

Planungsbereich Landkreis Gießen

Pohlheim	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

	 (Gemeinschaftspraxisanteil)

Planungsbereich Lahn-Dill-Kreis

Sinn	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

Planungsbereich Vogelsbergkreis

Kirtorf	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

	 (Gemeinschaftspraxisanteil)

Alsfeld	 Anästhesistin/Anästhesist

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Gießen, Eichgärtenallee 6-8, 35394 Gießen zu senden.

Planungsbereich Landkreis Fulda

Fulda	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

Fulda	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

Fulda	 Internistin/Internist – fachärztlich –

	 (Hälftiger Versorgungsauftrag,

	 Gemeinschaftspraxisanteil)

Planungsbereich Kassel-Stadt

Kassel	 Internistin/Internist – hausärztlich –

	 oder Allgemeinärztin/Allgemeinarzt

Kassel	 Psychologische Psychotherapeutin/

	 Psychologischer Psychotherapeut

	 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
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Planungsbereich Landkreis Kassel

Söhrewald	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

Vellmar	 Augenärztin/Augenarzt

Fuldabrück	 Psychologische Psychotherapeutin/

	 Psychologischer Psychotherapeut

	 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Landkreis Waldeck-Frankenberg

Korbach	 Ärztin für Psychotherapeutische Medizin/

	 Arzt für Psychotherapeutische Medizin

Bad Wildungen	 Psychologische Psychotherapeutin/

	 Psychologischer Psychotherapeut

	 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Kassel, Pfannkuchstraße 1, 34121 Kassel zu senden.

Planungsbereich Limburg-Weilburg

Weilburg	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Limburg, Adelheidstraße 7, 65549 Limburg zu senden.

Planungsbereich Marburg-Biedenkopf

Marburg	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

	 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Marburg	 Psychologische Psychotherapeutin/

	 Psychologischer Psychotherapeut

Wetter	 Chirurgin/Chirurg

	 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Cölbe	 Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

	 Internistin/Internist – hausärztlich –

Marburg	 Psychologische Psychotherapeutin/

	 Psychologischer Psychotherapeut

	 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Marburg, Raiffeisenstraße 6, 35043 Marburg zu senden.

Planungsbereich Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach	 Psychologische Psychotherapeutin/

	 Psychologischer Psychotherapeut

	 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße 36, 65189 Wiesbaden, 

zu senden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Körperschaft des Öffent

lichen Rechts – Landesstelle – vermittelt für ihre Mitglieder

Praxisvertreter/-innen 
für Praxisvertretungen im Land Hessen.

Ärzte, die einen Vertreter benötigen und Ärzte, die selbst eine Vertretung 

übernehmen möchten, werden gebeten, sich an die 

Kassenärztliche Vereinigung Hessen 

– Landesstelle –

Georg-Voigt-Straße 15

60325 Frankfurt/M.

Telefon 069 79502-757 

zu wenden.

Der Arzt, der sich in seiner Praxis vertreten lässt, hat sich nach § 20 

Berufsordnung der Ärzte in Hessen zu vergewissern, dass der Vertreter 

die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Vertretung erfüllt.

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 




